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©  Vorrichtung  zum  Verschliessen  von  Öffnungen  an  Hörgeräten  oder  Ohrpassstücken  für  Hörgeräte. 

©  Vorrichtung  zum  Verschließen  von  Öffnungen  an 
Hörgeräten  oder  Ohrpaßstücken  für  Hörgeräte,  ins- 
besondere  Öffnungen  für  den  Schalleintritt  und/oder 
Schallaustritt  und/oder  Belüftung.  In  die  jeweilige 
Öffnung  (2,  11)  ist  eine  mikroporöse  Membrane  (14) 
aus  anchattendem  Material  einsetzbar. 

CO 
CO 
00  

CO 

o  

F I G 1  
"2 

■^12 

Xerox  Copy  Centre 



1 EP  0  310  866  A1 2 

Vorrichtung  zum  Verschließen  von  Öffnungen  an  Hörgeräten  oder  Ohrpaßstücken  für  Hörgeräte 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Vorrichtung 
zum  Verschließen  von  Öffnungen  an  Hörgeräten 
oder  Ohrpaßstücken  für  Hörgeräte  gemäß  Oberbe- 
griff  des  Anspruchs  1  . 

Durch  das  DE-GM  19  51  165  ist  bereits  ein  In- 
dem-Ohr-Hörgerät  bekannt,  bei  dem  auf  dem 
Schallausgangsstutzen  ein  zylindrischer  Körper 
aufsetzbar  ist,  der  in  seinem  Inneren  eine  kammer- 
artige  Erweiterung  einer  Durchbohrung  aufweist,  in 
der  eine  Schicht  aus  porösem,  schalldurchlässi- 
gem  Material  angeordnet  ist.  Der  vom  Hörer  des 
Hörgerätes  in  die  Durchbohrung  gelangende  Schall 
kann  die  Schicht  aus  porösem  Material  also  gut 
passieren.  Ohrschmalz  (Cerumen),  das  im  Inneren 
des  Gehörganges  abgesondert  wird,  kann  jedoch 
in  umgekehrter  Richtung  aufgrund  der  porösen 
Schicht  nicht  in  das  Innere  des  Hörgerätes  gelan- 
gen. 

Durch  die  DE-GM  84  36  783  und  85  04  765 
sind  darüber  hinaus  Lochkappen  vorbekannt,  die 
auf  die  Schallausgangsstutzen  entweder  direkt  ei- 
nes  In-dem-Ohr-Hörgerätes  oder  eines  in  das  Ohr 
einsetzbaren  Ohrpaßstückes  eines  Hinter-dem-Ohr- 
Hörgerätes  aufbringbar  sind  (z.B.  ansteckbar  oder 
anschraubbar).  Die  Lochkappen  gewährleisten  un- 
gehinderten  Schallaustritt.  Ohrenschmalz,  das  im 
Gehörgang  abgesondert  wird,  wird  von  den  Öffnun- 
gen  weitgehend  ferngehalten,  da  aufgrund  von  Ein- 
formung  von  Nischen  etc.  relativ  lange  Kriechwege 
vorhanden  sind. 

Die  im  Stand  der  Technik  angegebenen  Lösun- 
gen  zur  Verhinderung  des  Einkriechens  von  Ohren- 
schmalz  sind  aber  immer  noch  relativ  ungünstig. 
Zumindest  müssen  die  jeweiligen  Schutzvorrichtun- 
gen  relativ  häufig  ausgewechselt  bzw.  gereinigt 
werden.  Ein  weiterer  Nachteil  ist,  daß  bei  den  bis- 
her  bekannten  Lösungen  kein  Schutz  gegen  das 
Eindringen  von  Feuchtigkeit,  insbesondere 
Schweiß,  der  im  Inneren  des  Ohrkanals  entsteht,  in 
Richtung  Hörer  existiert.  Die  Fernhaltung  von 
Schweiß  ist  insbesondere  bei  In-dem-Ohr-Hörgerä- 
ten  von  besonderer  Wichtigkeit,  weil  der  Weg  von 
der  Schallausgangsstelle  bis  zum  Hörer  relativ  kurz 
ist  und  erfahrungsgemäß  der  sehr  aggressive 
Schweiß  den  Hörer  sehr  schnell  beschädigt.  Aber 
auch  bei  Hinter-dem-Ohr-Hörgeräten  ist  ein  solcher 
Schutz  von  Nöten,  da  trotz  relativ  langen  Weges 
bis  zum  Hörer  es  dennoch  immer  wieder  zu  Hörer- 
beschädigungen  kommt. 

Aufgabe  vorliegender  Erfindung  ist  es,  eine 
Vorrichtung  der  eingangs  genannten  Art  anzuge- 
ben,  die  bei  Verschmutzung  mit  Ohrenschmalz 
sehr  viel  einfacher  als  bisher  zu  reinigen  ist  und  die 
gleichzeitig  verhindert,  daß  überhaupt  Feuchtigkeit, 

insbesondere  Schweiß,  aus  dem  Gehörgang,  durch 
die  jeweilige  Öffnung  in  das  Hörgerät  gelangen 
kann. 

Die  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch  die 
5  kennzeichnenden  Merkmale  des  Anspruchs  1  ge- 

löst. 
Eine  mikroporöse  Membrane  aus  anchatten- 

dem  Material  verhindert  gleichermaßen  das  Ein- 
dringen  von  Ohrenschmalz  (wegen  der  sehr  kleinen 

io  Poren)  und  von  Feuchtigkeit,  insbesondere 
Schweiß  (wegen  der  Ausbildung  der  Membrane 
aus  anchattendem  Material),  in  das  Innere  des  Hör- 
gerätes.  Anchattendes  Material  läßt  nämlich 
Schweißtropfen  nicht  flach  werden,  so  daß  die 

75  Tropfen  auch  nicht  in  die  Mikroporen  eindringen 
können.  Wegen  der  anchattenden  Wirkung  läßt 
sich  aber  auch  das  angesetzte  Ohrenschmalz  leich- 
ter  als  bisher  wieder  entfernen,  z.B.  auch  mit  Hilfe 
von  Ultraschall. 

20  In  bevorzugter  Ausgestaltung  wird  eine  Mem- 
brane  eingesetzt,  so  wie  sie  im  Anspruch  6  be- 
schrieben  ist.  Eine  Membrane  aus  einem  solchen 
Stoff  hat  sich  als  besonders  geeignet  für  den  vor- 
liegenden  Zweck  erwiesen. 

25  Weitere  Vorteile  und  Einzelheiten  der  Erfindung 
ergeben  sich  aus  der  nachfolgenden  Beschreibung 
von  Ausführungsbeispielen  anhand  der  Zeichnung 
und  in  Verbindung  mit  den  weiteren  Unteransprü- 
chen. 

30  Es  zeigen: 
Figur  1  ein  In-dem-Ohr-Hörgerät,  bei  dem 

die  Erfindung  eingesetzt  wird, 
Figur  2  ein  Hinter-dem-Ohr-Hörgerät  mit 

Ohrpaßstück,  bei  dem  die  Erfindung  eingesetzt 
35  wird, 

Figur  3  einen  ausgelagerten  Hörer  für  ein 
Hinter-dem-Ohr-(oder  Taschen)Hörgerät,  bei  dem 
die  Erfindung  eingesetzt  wird, 

Figuren  4  bis  15  verschiedene  Ausführungs- 
40  formen  der  Erfindung, 

Figuren  16,  17  eine  Ausführungsform  der 
Erfindung,  bei  der  gleichzeitig  eine  Belüftungsöff- 
nung  abgedeckt  wird. 

45  In  der  Figur  1  umfaßt  das  In-dem-Ohr-Hörgerät 
ein  Gehäuse  1  mit  Schallausgangsstutzen  2  und 
Stirndeckei  3.  Im  teilweise  aufgeschnittenen  Ge- 
häuse  1  sind  ein  Hörer  4  zu  sehen,  der  ausgangs- 
seitig  mit  dem  Schallausgangsstutzen  2  verbunden 

so  ist.  Ferner  sind  zu  sehen  ein  Batteriefach  5  (ohne 
eingelegte  Batterie),  das  mittels  Deckel  6  an  dem 
Stirndeckel  3  aus  dem  Hörgerät  herausschwenkbar 
ist.  Ferner  sind  mit  der  Kennziffer  7  ein  Mikrofon 
und  mit  der  Kennziffer  8  die  Verstärkerelektronik 
des  Hörgerätes  angedeutet.  Auf  der  Stirnfläche  3 
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Definden  sich  ein  Drehknopf  9  für  die  Einstellung 
der  Lautstärke  und  ein  Anpassungssteiler  10.  Mit 
der  Kennziffer  11  ist  die  Schalleintrittsöffnung  im 
Stirndeckel  3  für  das  Mikrofon  7  bezeichnet.  Im 
vorliegenden  Ausführungsbeispiel  sind  sowohl  die 
Öffnung  des  Schallausgangsstutzens  2  als  auch  die 
Schalleintrittsöffnung  11  mit  einer  Vorrichtung  ge- 
mäß  der  vorliegenden  Erfindung  abgedeckt.  Die 
Vorrichtung  umfaßt  im  Falle  des  Schallausgangs- 
stutzens  2  z.B.  eine  aufschraubbare  Kappe  12, 
während  auf  der  Schalleintrittsöffnung  11  eine  Ein- 
schnappkappe  13  sitzt.  Beide  Kappen  12  und  13 
umfassen  je  eine  unter  dem  Handelsnamen  GORE- 
TEX®  erhältliche  mikroporöse 
Polytetrafluoräthylen-Membrane  14  zur  Abdichtung 
der  jeweiligen  Öffnung  gegen  Ohrenschmalz  und 
Schweiß,  die  beide  im  Ohrkanal  abgesondert  wer- 
den.  Die  jeweils  eingesetzte  Membrane  14  ist  je- 
doch  für  den  jeweils  austretenden  bzw.  eintreten- 
den  Schall  sehr  gut  durchlässig.  Verschiedene 
Ausführungsformen  für  die  jeweils  eingesetzten 
Kappen  sind  in  den  Figuren  4  bis  17,  die  weiter 
unten  noch  näher  erläutert  werden,  dargestellt. 
(Polytetrafluoräthylen-Membranen  der  Fa.  W.L. 
Gore  &  Associates,  Inc.,  Newark,  Delaware,  U.S.A., 
sind  beispielsweise  beschrieben  in:  Prospekt 
"GORE-TEX  PTFE-Membranen  und  Laminate", 
1986,  W.L.  Gore  &  Co  GmbH,  D-8011  Putzbrunn 
oder  in  der  EP-A-0160  473). 

Die  Figur  2  zeigt  ein  Ausführungsbeispiel  eines 
Hinter-dem-Ohr-Hörgerätes  mit  einem  Gehäuse 
14,  das  mittels  Traghaken  15  hinter  dem  Ohr 
befestigt  werden  kann.  Am  Gehäuse  14  sind  wie- 
der  ein  Drehknopf  16  für  die  Lautstärkeeinstellung 
und  ein  Deckel  17  für  eine  aus  dem  Gehäuse 
herausschwenkbare  Batterielade  angedeutet.  Der 
Traghaken  15  ist  über  einen  Schallschlauch  18  mit 
einem  Ohrpaßstück  19  verbunden.  Auf  der  Schali- 
ausgangsöffnung  20  des  Ohrpaßstückes  19  sitzt 
wieder  eine  Kappe  12  gemäß  der  vorliegenden 
Erfindung. 

In  der  Figur  3  sitzt  ein  ausgelagerter  Hörer  21 
in  einem  Gehäuse  22,  das  in  den  Ohrkanal  einführ- 
bar  ist.  Der  Ausgang  des  ausgelagerten  Hörers  21 
ist  mit  dem  Schallausgangsstutzen  23  verbunden, 
dessen  Öffnung  24  wiederum  mit  einer  Kappe  12 
gemäß  der  vorliegenden  Erfindung  abgedeckt  ist. 
Die  elektrischen  Verbindungsleitungen  zwischen 
dem  ausgelagerten  Hörer  21  und  dem  nicht  darge- 
stellten  HdO-  oder  Taschen-Gerät  sind  in  der  Figur 
3  mit  25  angedeutet. 

In  den  Figuren  4  bis  11  sind  insgesamt  vier 
verschiedene  Ausführungsformen  für  speziell  auf 
Schallausgangsstutzen  aufschraubbare  Kappen  12 
jeweils  übereinander  in  einem  Querschnitt  und  in 
einer  Stirnansicht  dargestellt.  Die  Figuren  12  und 
13  zeigen  eine  entsprechende  Anordnung  einer 
Kappe  12,  die  auf  eine  Hinterschneidung  am 

Schallausgangsstutzen,  so  wie  sie  z.b.  aucn  in  aen 
beiden  deutschen  Gebrauchsmustern  DE-GM  84 
36  783  und  DE-GM  85  04  765  beschrieben  sind, 
aufsetzbar  sind.  Die  Figuren  14  und  15  zeigen  eine 

5  entsprechende  Anordnung  für  eine  Kappe  13  zum 
Einsetzen  in  die  Schalleintrittsöffnung  11  für  das 
Mikrofon  7  am  Stirndeckel  3  eines  Hörgerätes.  Die 
Figuren  16  und  17  zeigen  schließlich  eine  entspre- 
chende  Anordnung,  bei  der  eine  Kappe  gemäß  der 

10  '  Erfindung  wiederum  an  eine  Hinterschneidung  an- 
steckbar  ist,  wobei  diese  Kappe  jetzt  einen  Schall- 
ausgangsstutzen  und  eine  Belüftungsbohrung 
gleichzeitig  schützt. 

Zur  Unterscheidung  der  verschiedenen  Ausfüh- 
15  rungsformen  sind  in  den  Figuren  4  und  5  die 

Kappe  mit  12.1,  in  den  Figuren  6  und  7  mit  12.2,  in 
den  Figuren  8  und  9  mit  12.3,  in  den  Figuren  10 
und  11  mit  12.4  und  in  den  Figuren  12,  13  mit  12.5 
bezeichnet.  Die  Kappe  der  Figuren  16  und  17  trägt 

20  die  Kennziffer  30. 
In  den  Figuren  4  bis  11  haben  also  sämtliche 

Kappen  12.1  bis  12.4  ein  Innengewinde  31.  Die 
Kappen  der  Figuren  4  bis  9  umfassen  ferner  eine 
einzige  stirnseitige  zentrale  Öffnung  32.  Dasselbe 

25  gilt  für  die  Kappen  13  der  Figuren  14  und  15.  Die 
Kappen  der  Figuren  10  bis  13  umfassen  einzelne 
kleine  Löcher  33.  Die  Kappen  der  Figuren  12  und 
13  umfassen  kein  Innengewinde,  sondern  einen 
umlaufenden  Wulst  34,  der  in  die  jeweilige  Hinter- 

30  schneidung  am  Lautausgangsstutzen  des  jeweili- 
gen  Hörgerätes  oder  Ohrpaßstückes  paßt.  In  den 
Figuren  16  und  17  sind  der  Schallausgangsstutzen 
mit  35  und  die  Belüftungsbohrung  mit  36  angedeu- 
tet.  Die  Kappe  30  umfaßt  Löcher  37  sowie  Löcher 

35  38  für  die  Öffnung  des  Schallausgangsstutzens  35 
und  die  Belüftungsbohrung  36.  Die  Kappe  30  ist 
wieder  mit  einem  umlaufenden  Wulst  39  versehen, 
der  in  die  angedeutete  Hinterschneidung  40  paßt. 
Die  Kappe  13  der  Figuren  14  und  15  beinhaltet  ei 

40  ne  äußere  Ringnut  41,  die  beim  Einsetzen  der 
Kappe  in  die  Schalleintrittsöffnung  11  in  den  Öff- 
nungsrand  einrastet. 

In  sämtlichen  Ausführungsbeispielen  der  Figu- 
ren  4  bis  17  ist  nun  -  wie  zuvor  schon  erwähnt  - 

45  eine  unter  dem  Handelsnamen  GORE-TEX®  erhält- 
liche  mikroporöse  Polytetrafluoräthylen-Membrane 
14  eingesetzt.  In  den  verschiedenen  Figuren  sind 
die  einzelnen  Membranen  wieder  mit  14.1  bis  14.7 
bezeichnet. 

so  In  den  Figuren  4  und  5  ist  dabei  z.B.  die 
Membrane  14.1  in  der  dargestellten  Weise  in  den 
Innenraum  der  Kappe  12.1  eingelegt  oder  befestigt. 

In  den  Figuren  6  und  7  ist  die  Membrane  14.2 
auf  die  Stirnfläche  der  Kappe  12.2  in  der  darge- 

55  stellten  Weise  aufgesetzt. 
In  den  Figuren  8  und  9  ist  die  Membrane  14.3 

z.B.  in  die  Öffnung  32  der  Kappe  12.3,  wie  darge- 
stellt,  eingespritzt. 

3 
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In  den  Figuren  10  bis  13  ist  die  Membrane 
14.4  bzw.  14.5  wiederum  ähnlich  wie  in  den  Figu- 
ren  4  und  5  in  die  jeweilige  Kappe  12.4  bzw.  12.5 
eingelegt  bzw.  befestigt. 

Dasselbe  gilt  auch  für  die  Ausführungsbeispie-  5 
le  der  Figuren  14  bis  17  mit  den  Membranen  14.6 
bzw.  14.7. 

Wie  eingangs  bereits  geschildert,  ist  die  jeweils 
eingesetzte  Membrane  14  jeweils  gut  schalldurch- 
lässig,  schützt  jedoch  das  jeweils  eingesetzte  Hör-  io 
gerät  gegen  das  Eindringen  sowohl  von  Ohr- 
schmalz  als  auch  von  Feuchtigkeit,  insbesondere 
Schweiß  aus  dem  Ohrkanal.  Da  der  Schweiß  fern- 
gehalten  wird,  werden  empfindliche  Bauteile  des 
Hörgerätes  nicht  der  Gefahr  einer  Beschädigung  75 
durch  Korrosion  od.dgl.  ausgesetzt.  Das  eingesetz- 
te  Membranematerial  ist  erfahrungsgemäß  bis  0,65 
bar  wasserdicht  und  kann  somit  bei  Bedarf  auch  in 
einem  Ultraschallbad  gereinigt  werden,  ohne  daß 
dabei  empfindliche  elektronische  Bauteile  des  Hör-  so 
gerätes,  insbesondere  der  Hörer,  beschädigt  wer- 
den.  Es  ist  also  nicht  mehr  länger  erforderlich,  wie 
bisher  Kappen  komplett  auszuwechseln;  die  ceru- 
menverschmutzte  Kappe  kann  also  am  Hörgerät 
verbleiben.  Es  ist  lediglich  erforderlich,  das  Hörge-  25 
rät  oder  das  Ohrpaßstück,  das  ja  durch  die  einge- 
setzte  Membrane  wasserdicht  ausgebildet  ist,  teil- 
weise  in  das  Ultraschallbad  einzutauchen  und  darin 
zu  reinigen.  Nach  der  Reinigung  steht  das  jeweilige 
Gerät  mit  der  immer  noch  aufgeschraubten  Kappe  30 
wieder  ohne  weitere  Manipulation  optimal  gereinigt 
funktionsfähig  zur  Verfügung. 

6.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Membrane 
aus  Polytetrafluoräthylen  besteht. 

Ansprüche  35 

1.  Vorrichtung  zum  Verschließen  von  Öffnun- 
gen  an  Hörgeräten  oder  Ohrpaßstücken  für  Hörge- 
räte,  insbesondere  Öffnungen  für  den  Schalleintritt 
und/oder  Schallaustritt  und/oder  Belüftung,  da-  40 
durch  gekennzeichnet,  daß  in  die  jeweilige  Öff- 
nung  (2,  11,  20,  24,  35,  36)  eine  mikroporöse 
Membrane  (14)  aus  anchattendem  Material  einsetz- 
bar  ist. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge-  45 
kennzeichnet,  daß  die  Membrane  (14)  mittels  ei- 
ner  Kappe  (12,  13,  30)  in  oder  an  der  Öffnung  im 
Sinne  eines  Verschliessens  ansetzbar  ist. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Membrane  (14)  integrierter  50 
Bestandteil  der  Kappe  ist. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Membrane  in  der  Kappe 
wenigstens  teilweise  eingespritzt  ist. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge-  55 
kennzeichnet,  daß  die  Membrane  vor  Ansetzen 
der  Kappe  zwischen  Öffnung  und  Kappe  einlegbar 
ist. 

4 
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